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Änischc Javstrin,
inGermanien/zuNungarn/ 

^öheim/ Dalmatien/ Kroatien/ Kelavonien Kö» 
nigin/ Ertz.Hertzogin zu Oesterreich/ Hertzogin zu 
Burgund / Ober, und Meder. Schlesien / zu Stever/ 
zu Kärnten/ zu Lrain/ Marggrafiu des Heil. Rom. 
Reichs/zu Mahren / zu Burgau/ zu Ober, und Me- 
der. Laußnitz / Gefürstete Gräfin zu Habsburg / zu 
Flandern/ zuTyrol/ und zu Görtz/ Hertzogm zu Lo- 
thringen/ und Baar/ Groß.Hertzogin zu Toscana.

Urkunden hiemit : Demnach auf Unfern Gnädigsten Befehl 
zwischen dem Hoch - und Wohlgebohren/ Unseren würcklichen Käm
merern /  Obrist - Feld - Wachtmeistern /  und bestellten Obristen/ 
Joseph Grafen cle OLlamba : dann dem von Seiten
des Khurfürstens zu Pfaltz Liebden an Unserem Hof der Zeit be
findlichen Gesandten/ dem Wohlgebohrnen Heinrich Anton von 
Ueckerz, Freyherrn von Wcsterstättenüber mucuclc Zuruckgebung 
deren von Unseren Kayserl. König!. Trouppen in die Khur-Pfältzi- 
sche Landschaften überlauffenden-und daselbst aufifangenden Veser- 
reuren : dann vice ver8ä von denen Khür- Pfältzischen Trouppen 
durchgehenden - und von Unseren Kriegs - ONcieren /  oder Landes- 
Jnnwohneren handvest machenden Ausreifferen folgender 
abgeredet/ und geschloffen worden/von Wort zu Wort also lautend r

Kund und zu wissen seye hiemit jedermänniglich /  wasges 
stalten zwischen 3hro Kayserl. auch zu Hungarn und Bdheim Kö

nig!.



nigl. Majestät /  als Ertz - Hertzogin zu Oesterreich /  dann M o  
Khurfürstl. Durchleucht zu Pfaltz /  zu Abhinderung des so ge
mein« schädlichen Eyd-und Treu-brüchigen AuSreiffens/ und Aust 
rechthaltung beederseitigen Kriegs - Wlckern/ unter hirrnach fol
genden l>un<Ien/ Oonvention8 Weise/ durch beederseits bevoll
mächtigte respeAivL Kayserl. Königl. und Khurfürstl. l̂ lenipoten. 
tmrio8, als von Seiten Allerhöchst-ernennt-Kayserl. Königl. Ma
jestät durch Dero würcklichen L-mmerern/ General-Feld-Wacht
meistern / und Obristen über ein Hungarifches Regiment zu Fuß/ 
Herrn Joseph Grafen von sodann auch Ih 
re Lburfürstlich Durchleucht zu Pfaltz durch Dero allhier anwesen
den Gesandten /  Herrn Heinrich Anton Freyherrn von vecKei-8, 
über beederseitige Zurnckgebung deren von denen gestimmten Kayserl. 
Königl. in-oder ausserhalb des Reichs gelegenen Trouppen in die 
Lhur-Pfältzische/ und andere Seiner Khurfürstlichen Durchleucht 
zugehörige Lande überlauffend-und daselbst von denen A-ur-Pfäl- 
tztschen Kriegs-Offlcie,8, oder Landes-Einwohneren auf-fangen
den-oder reipeAivö angeworben werdenden /  ^  vice V°r8ä deren 
von denen Khur-Pfältzischen Troupp n in die sowol im Römischen 
Reich ligende : als alle andere Kayserl. Königl. Erb-Lander durch
gehend : und allda handvest machenden-oder sonsten von denen Kay- 
scrl. Königl. Regimentern/ oder denen für solche ohnmittelbar wer
denden Ollicicr-8 angenommen werdenden 0Lierteur8 folgender Ha» 
ÄÄt abgeordnet /  und geschlossen worden : Als

pnimd : All - und jede zu Pferd /  und Fuß /  nieman
den ausgenommen/ so nach ö>ublic,rung dieser donvenrion von 
ein - oder ändern Theils Trouppen sowol in obgemeldte Kayserl. 
Königl./ als die Seiner Khurfürstl. Durchleucht zu Pfaltz zugehö
rige Länder /  und Plätze sich begeben werden/sollen von jedem Theil/ 
sobald sie erkennet seynd/ mit allen beyhabenden Gewöhr / Pferd/ 
Xlonäirung/ und anderen Sachen sogleich handvest gemachet/ und 
in sichere Verwahrung geietzet/ nach diesem/sobald inrmer möglich/ 
an des nächsten Kriegs» Platzes Oonverneur, oder Oommenci-m. 
ten /  vnn dessen pi-incip'älen ciesertiret worden ist /  geziemende Nach
richt ertheilet/ des»oder.dcren verarrcttirten Namen/ X^onä-rung/ 
Gewöhr/ und das /  oder die Regimenter/ von welchen/ auch 
wann / oder wo/mit- oder ohne Pferd er/ oder sie entwichen/ mit̂  
angezeiget werden/ um alsofort/ wie hiernach gemeldet/ die Abho
lung veranstalten zu können.
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5cooncld : Wann ein Oouverneul-, dommenörint, oder
- r , Beamter / und andere Vorgesetzte Obrigkeit eines 

Orts in Erfahrung bringen wird /  daß in dem ihme anvertrau
ten OittriN, O rt/ oder Land/ ein - oder mehrere Ocsertcm-8 sich 
aufhalten/ solle er sowo!/ als die Ovil-Obrigkeiten/ Kraft gegen
wärtiger Konvention, verbunden seyn /  den /  oder dieselbe mit aller 
Behutsamkeit ohne Anstand aufsuchen /  und solchen/ oder solche/ 
samt deme /  was bey ihme /  oder ihnen an X^onclur, Gewöhr /  
Pferden/ oder sonstenz gefunden wird/ gefänglich anhalten zu las
sen/ und zugleich/ was zu Behuf der Arrest Unkosten/ und bloss 
ser Lebens-^Mien? erfordern wird /  anzuschaffen/ als nemlich 
für einen jeden Reuter/ Dragoner/ Husarn/ oder Fußgänger täg
lich vier Kayser-Kreutzer/ woran er sich begnügen muß.

I'ertid : GedachteAusreiffere sollen in selbigem Stand/ in 
welchen sie arrestiret worden /  nemlich mit ihrer Blendung /  Ge
wöhr/ Pferden/ und anderen Sachen/ so sie etwa gehabt/ ohn- 
weigerlich ausgcfolget werden.

tzuand Sollen die Pferde deren äesertiiten Reutern/ 
Dragonern/ und Husarn gleichfalls getreulich /  mit samt bey ih
nen gefunden-eigen-oder fremder von jedem Theil relti-
roiret/ und des Endes der nächst-angelegene dommenciunr von 
der beschehenenAnhaltung benachrichtiget werden/ auf daß derselbe 
gegen Bezahlung der-für ein Pferd LubmilMrirten Verpflegung/ 
als täglich sechs Pfund Haber/ acht Pfund Heu/ nebst benöthig- 
ten Strohe nach dem Mark-gängigen Preiß/ dann dem Reuter/ 
Dragoner/ oder Husarn zum Unterhalt täglich gereichten vier Kay
serl. Kreutzern solche abholen lassen könne.

tzm'ntd : Damit nun in 'obgedachten aller- und höchsten 
17ontr^emen Landen die Unterthanen/ auch die XtilttLr.Pcrsoh- 
nen selbsten zu Aufsucht-Anhalt- und Auslieferung deren Oeier- 
reur8 UM so Mehrers angetrieben werden mögen/ ist allerseits behe
bet/ daß für jeden aufbringenden M ann/ nemlich für einen Fuß
gänger/ Reuter/ Dragoner/ oder Husarn zu Fuß sechs Relchs- 
thaler/ iä ett neun Gulden currem, und für jeden Reuter /D ra 
goner/und Husarn zu Pferd noch einsmal so vil/ i6 ett zwolffReichs- 
Thaler/ oder achtzehen Gulden current ge zahlet werden sollen; und



zumalen die inhafftirte Ausreisser von dem jenigen/ der solche in Hän
den hat/ auf du Gränitz mit sicheren Geleit zu liferen/ und an ein 
vorhin zur Übernahm concertirtes Ort auszuhändigen seynd; Als 
solle der übernehmende Theil gedacht-ausgeworffene Crgötzlichkeit ab 
sogleich nebst denen ermeldtm Verpflegs-Unkösten für Mann/ und 
Pferde entrichten/ die Bewach - und Fortschaffungs- Unkösten aber 
von erwehnten sechs-oder zwölff Reichsthalern genommen werden/ 
damit die Unkösten nicht zu hoch/ und schwer fallen/ wie dann auch 
die Ausliferung mehrers zu j^cilitireu/ die Ausreissere an die nächste 
Regimenter/ sonderheitlich in denen Winter-(Partien, abgegeben 
werden mögen.

8extd Ist verbotten allen /  und jeden deren cont^biren- 
den Theilen Kriegs-und Ovil-ONcier-s, Bedienten/ oder anderen 
die äetercirende Mannschafft auffer ihrer Land - Herrn Bottmäffigs 
keit zu verfolgen/ und aufzusuchen/ jedoch erlaubet/ gehöriger 
Orten/ und bey der gewöhnlichen Obrigkeit eines jeden Orts eins 
oder mehr wissentlich verhandeneAusreissere anzuzeigen/ und um die 
schuldige Jnhafftirung gebührend zu re^uiUren/ welche auch keis 
nesweegs abzuschlagen/ sondern unter der hierunter §.9. gefetzten 
Straffe zu bewürben ist.

8ep»6md Und um allen Unterschleiff in Zeiten vorzubiegen/ 
wird nach erfolgter Auswechslung/ und Kundmachung gegenwär
tiger (Konvention dahin zu sorgen seyn/ daß denen Jnnwohneren/ 
und all - anderen sowol ^ iv il - als klilicar- Persohnen/ und Be
amten/ fordcrist aber denen Oouverneur8, und Vorsteheren auf 
das schärffeste/ unter hiernach bemeldter arkurru-ischen Straffe zu 
verbuchen/ daß keiner sich unterstehen solle/ weder Pferd /  Klon- 
clnr, Gewöhr /  noch andere auch die allermindeste Sachen von de
nen Ausreifferen an sich zu erhandlen /  weder denenselben einigen 
Aufenthalt/ Vorschub/ oder HiMen? zu ihrer Durchkommung 
zu verstatten/ und zu leisten/ viel weniger ihnen zur Oelertion 
den allergeringsten Anlaß zu geben.

OÄavd : Würde ein Bauer/ oder anderer von einem sol
chen clelertii-ten klns^uetier, Reuter/ Dragoner/ oder Husaren 
das Pferd /  Kleydung /  oder Gewöhr erkauffet haben /  und diß- 
falls überwisen werden; solle derselbe all- erhandletes nicht allein
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Unentgeltlich zu relUcuiren schuldig seyn/ sondern auch der Obrig
keit obliegen/selbige nach gestalten Dingen/ wegmUbettrettung 
dtsts Verbotts gebührend zu bestraffen.

Nond : Gölten die Innwohnere eines Dorfs /  Marck-Fle- 
ckens/ oder Stadt zu einer Delercion cooperiren/ und dem Oe. 
terreur Aufenthalt /  oder Vorschub gegeben zu baben genugsam 
convjnciret seyn; sollen selbige gleichfalls in obgedachte Ärbitmnsche 
Straffe verfallen/ und durch ihre eigene Richter ohne allen Form 
einiges Protestes zu bestraffen : Nicht minder

vccimd ? Dos nemliche auch auf die mit Kayserl. latenten 
ohnmittelbar für die Kayserl. König!. Regimenter im Römis. Reich 
werbend- aber nicht in immeämt-Kayserl. Königlichen Dienst/und 
Sold stehende Oüicier« verstanden/ diesen also ebenfalls bey schwe
rer in denen-mit solchen errichtet werdenden Werb- Oonventionm 
ausdrücklich mit-zuinierirender-und ihnen nachdrucksam einzubin
denden Verantwort- und Bestraffung verbotten seyn /  dergleichen 
Leuthe zu verführen /  oder zur Desertion mittel- oder ohnnnttclbar 
zu verleiten /  folgbar dann keine sich anmeldende wissentlich/ oder 
kenntlich anzunehmen.

Untlecimd: Von diser also abgehandleten Konvention wer
den jedoch sowol von Ihrer Kayserl. Königl. Majestät /  als Ihrer 
Khursürstl. Durchleuchtzu Pfaltzdie Deroselben zugehörige lesyeäki- 
vL Landes-Kinder/ Unterthanen/ und Vasallen ausdrücklich aus
genommen/ also zwar/ daß /  falls ein in Kayserlichen Diensten vor- 
hero nicht gestandener Kayserl. Königl. Unterthan/oder Lands-Kind 
in Lhur-PfältzischeKriegs-Diensteeingetretten/davon aberhiernächk 
ckelereiren /  und sich unter seine angebohrne Landes-Herrschafft 
hinwiederum begeben würde/alsdann derselbe Kayserlich-König
licher SeitS nicht auszuliferen seye : Ebener Gestalt auch /  da- 
serne ein vorhero in Lhur-Pfältzischen Kriegs-Diensten nicht gestan
den-Lhur-Pfältzischer Unterthan/ oder Lands-Kind/ die Kayserl. 
Königl.Kriegs-Dienste angenommen/ davon aber ausreisten /  und 
in denen Ahur-Pfältzisch-und ändern zugehörigen Landen sich wieder 
rinfinden würde/ man solchen Khur-PfältzischerSeits auszulieferen 
gleichfalls nicht verbunden seyn solle. Es sollen auch denen bey des 
einen/oder des anderen deren aller- und höchster Doncnrycnren Troup- 
Pen angcworbencn Unterthanen/und LandeS-Kindern/ wann solche 
auö anderseits Kriegs-Diensten los zu seyn begehrten /  besonders
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aber /  wann gebührend äocumentiret werden könne /  daß selbige 
in ihrem Vatterland/ und zur Nahrung ohnentbehrlich/ oder durch 
Erb-Fällezum Besitz einiger Grund-Stücke gelangetseynd/ die Ab
schiede auf geziemendes Ansuchen/ und gegen Stellung eines ande, 
ren tüchtigen Manns/ oder Erlegung einer 8umma von zwaintzig 
t^eichsthaler/ oder dreyffig Gulden bey der Infanterie/ und fünf 
und dreyffig Reichsthaler/oder zwey und fünftzig Gulden zo, kr. bey 
der Kavallerie/ ohne Weigerung jedesmalen ertheilet/ auch bey Be
zahlung des nur bemerckten Los-Geldes denen Verabschiedenden die 
große und kleine Xäonänr gelassen werden.

vu oclecimd : Gegenwärtiger I^ A a t solle von dem Tag an/ 
daß die beederseitige Auswechslung geschehen /  für vollzogen gehal
ten/und durch öffentlichen Trommelschlag in denen vesten Plätzen/ 
und bey der , in denen Ländern aber durch gewöhnliche Inlian- 
Len kund gemachet/ und publiciret werden.

Daß nun obbemeldte Konvention von Jhro Kayserl. Königl. 
Majestät an einem : wie auch von Jhro Lhurfürstl. Durchleucht zu 
Pfaltz anderen Theils rcspeiÄivL gevollmachtigten also getroffen/und 
abgehandlet worden/ als worüber man beederseitige hohe k-miica. 
rion erwartet/ ein solches wird hiemit Kraft eigenen unseren Hän
den/ und vorgedruckten Pettschafften bekräfftiget; So geschehen 
Wienn den 22. Junii i 75Z.

(I_.8.) Uoseph Graf klier. (K.8.) Weinrich Unton
, Oencr-il. Feld - Wacht- v. 6ecker8, Freyherr v.

Meister. >^etterttettcn.

Als haben Wir obstehende/Unserer gnädigsten Willens-Mei
nung coni'orm befundene (Konvention in allen Articuln/ Puncten/ 
und Alausuln genehm gehalten /  Approbiret/ und rruiüciret/ thun 
das auch/ und ratiLciren dieselbe nach reiffer Erwegung hiemit/ 
und in Kraft dieses bestens /  und in beständigster Form /  verspre
chen benebens/ und verbinden Uns/ sothanen Ir E a t  getreulich 
nachzukommen/ und in keine Weis darwider zu thun/ noch denen 
Unsrigen zu gestatten/ daß sie dargegen handlen/ oder einige Oon- 
tlüvemioli vornehmen/ vielmehr aber alles/ was Unsertwegen

darin-



darinnen versprochen/ zugesaget/ und geschlossen worben/ leisten/ 
und erfüllen; Dessen zu wahrer Urkund haben Wir diese kAtiüca» 
rion eigenhändig unterschrieben/ und mit Unserem Kayserl. König!, 
geheimen Jnsigel bekräftigen lassen : Geben in Unserer Residentz- 
EtadtWienn den ersten Monats-Tag I M  im Siebenzehen hum 
dcrt drey und funftzigsten Unserer Reiche im dreyzehenden Jahre.

Joseph Graf von Harrach.
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8acraö dresareo-
Reg,« Xlsjeürtis proprium.

Aug. Thom. E. H . v.M ber.


